
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Notbetreuung und Unabkömmlichkeitsbescheinigung 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits aus dem Elternbrief zum Start nach den Weihnachtsferien erfahren haben, 
erhalten Schulleitungen in der aktuellen Situation Spielräume, einzelne Klassen oder 
Klassenstufen in den Fernunterricht zu schicken, sollten die Ressourcen für die 
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts nicht mehr zur Verfügung stehen und sich zu viele 
Lehrkräfte in Quarantäne befinden. Dies ist aktuell an der Schule noch nicht der Fall. 
 
Sollte es aber zu kurzfristigen und vorübergehenden Homeschooling-Phasen kommen, werden 
wir an der Schule auch wieder eine Notbetreuung einrichten. Anspruch darauf haben dann 
aber nur jene Kinder, deren Eltern beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder 
ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung gehindert 
sind. Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätig-
keit, das Studium oder den Schulbesuch erbringen. Berechtigt sind grundsätzlich 
Schüler*innen aus den Klassenstufen 5-7. 
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist, wie schon zuvor, die Vorlage 
einer Bescheinigung des Arbeitgebers, mit der die berufliche Tätigkeit, die Unabkömmlichkeit 
von dieser Tätigkeit, sowie deren Zeiträume nachgewiesen werden. Selbständige oder 
freiberuflich Tätige legen an Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine entsprechende 
Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung 
entspricht. 
 
Wenn Sie in oben genanntem Fall eine solche Notbetreuung in Anspruch nehmen müssten, 
geben Sie Ihrem Kind bitte schon jetzt eine solche Unabkömmlichkeitsbescheinigung mit in die 
Schule. So ist uns die kurzfristige Organisation der Notbetreuung bei Bedarf möglich und wir 
könnten diese dann übergangslos für Sie anbieten. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 
Schulleitungsteam 
Ihr Schulleitungsteam der Schimper-Gemeinschaftsschule 


